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Regeste

Nichtanhandnahmeverfügung (betreffend die Tatvorwürfe verschiedener Amtsdelikte),
Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht des Kantons Obwalden trat am 14. März 2017 auf eine Eingabe nicht ein,
weil diese den Begründungsanforderungen von Art. 396 Abs. 1 und Art. 385 Abs. 1 StPO
nicht genügte und der Beschwerdeführer auch innert der ihm hierfür angesetzten Nachfrist
keine den gesetzlichen Anforderungen genügende Beschwerdeschrift eingereicht hatte (
Art. 385 Abs. 2 StPO ). Der Beschwerdeführer gelangt an das Bundesgericht.

E. 2
Der Beschwerdeführer verlangt, seine Anliegen "mündlich auf Tonband sprechend ½ Tag
lang" vortragen zu können. Die Sache ist indessen auch ohne Anhörung spruchreif. Für eine
mündliche Verhandlung, die gemäss Art. 57 BGG nur ausnahmsweise angeordnet wird,
besteht kein Anlass.

E. 3
Auf den nicht näher begründeten Antrag, verpasste Termine müssten per
Fristwiederherstellung [...] wieder hergestellt werden, ist nicht einzutreten. Für die
Behandlung von Fristwiederherstellungsgesuchen nach Art. 94 StPO sind alleine die
kantonalen Gerichte zuständig.

E. 4
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung unter Bezugnahme auf den
angefochtenen Entscheid darzulegen, inwieweit dieser nach Auffassung des
Beschwerdeführers gegen das Recht verstossen soll. Anfechtbar ist nur der Entscheid der
letzten kantonalen Instanz ( Art. 80 Abs. 1 BGG ).

E. 5
Das Bundesgericht kann sich im vorliegenden Verfahren nur mit den Rechtsfragen
befassen, die Gegenstand des angefochtenen Nichteintretensentscheids bilden. Der
Beschwerdeführer äussert sich in seiner 26 Seiten umfassenden Beschwerdeeingabe jedoch
nicht dazu, ob bzw. inwieweit die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, indem sie auf
seine Eingabe im kantonalen Beschwerdeverfahren mangels hinreichender Begründung
gemäss Art. 396 Abs. 1 i.V.m. Art. 385 Abs. 2 StPO nicht eingetreten ist. Mit seinen nicht
sachbezogenen Ausführungen ist der Beschwerdeführer nicht zu hören.

E. 6



Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG mangels hinreichender
Begründung nicht einzutreten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen
Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Dem
Beschwerdeführer sind reduzierte Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Art.
65 Abs. 2 BGG ).
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